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Beitragsordnung des Vereins „Jacaranda Deutschland e.V.“ 

§ 1 Mitgliedsbeitrag 

(1) Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Mitglieder 16,00 EUR. 

(2) Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Fördermitglieder mindestens 16,00 EUR oder ein 
höherer Beitrag nach Wahl. 

§ 2 Gebühren 

(1) Im Falle einer Rücklastschrift im Rahmen eines erteilten SEPA-Lastschriftmandats wird zusätzlich 
eine Gebühr in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten erhoben. 

 

Berlin, 28. April 2019. 


